
Beitragsordnung (Stand: 12/2009)

1. Hauptverein
Beitrags-
gruppe

Mitgliedergruppe Beitrag pro Monat
Euro

Bemerkung

1 Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre 2,00 )
) Beitragsfälligkeit
) halbjährlich – -
) jeweils 
im ) Februar
) und August
)
)
)

2 Erwachsene – passive Mitglieder; 
+ junge Erwachsene von 18 bis 21 Jahren
+ Mitglieder ab 65 Jahre

2,50

3 Aktive Erwachsene 4,00

4 Familienbeitrag
(Eltern sowie Kinder bis zum 18. Lebensjahr)

6,00

2. Abteilungs-/Spartenbeiträge (Zusatzbeitrag für Aktive bzw. Spartenmitglieder)

Abteilung/Sparte Beitrag/Zeitraum Bemerkung

Damengymnastik 10,00 €/Jahr jährlich fällig

Fußball Kinder/Jugendliche  9,20 €/Jahr
Erwachsene 24,00 €/Jahr

jährlich fällig

Herrengymnastik 6,00 €/Jahr jährlich fällig

Karate Erwachsene 5,50 €/Monat
Kinder/Jugendliche 4,50 €/Monat
Passive 2,00 €/Monat
Rabatte für Studenten 10 %; 2.Fam.Mitgl. 
10 %; 3. Fam.Mitgl. 20 %; 4. u. weitere 
Fam.Mitgl. 30 %

Jährlich fällig

Kegeln Jugendliche  5,00 €/Jahr
Erwachsene 28,00 €/Jahr
Ehepaare (1 Aktiver) 40,00 €/Jahr
Ehepaare (2 Aktive) 55,00 €/Jahr

jährlich fällig

Pferdesport Kinder/Jugendliche – 10,00€/Jahr
Erwachsene -20,00 €/Jahr 
Familien -40,00 €/Jahr

jährlich fällig

Schach 5,00 €/Jahr jährlich fällig

Schützen Schüler – Scheibengeld 0,50 €;
Erwachsene – 15,00 €/Jahr;
Ehepaar – 22,20 €/Jahr

pro Schießabend;
)
) jährlich fällig)

Softball 12,00 €/Jahr jährlich fällig

Tennis Schüler (< 14 J.)  8,00 €/Jahr
Jugendliche 16,00 €/Jahr
Studenten 26,00 €/Jahr
Erwachsene 59,00 €/Jahr
Ehepaare 92,00 €/Jahr

jährlich fällig

Tischtennis Jugendliche  6,00 €/Jahr
Erwachsene 15,00 €/Jahr

jährlich fällig

Volleyball 12,00 €/Jahr jährlich fällig (keine 
Abbuchung)
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zu 1 und 2:

 Die Beitragspflicht beginnt am 1. des Monats des Eintritts.

 Die Beiträge sind jeweils im voraus fällig. 

 Bereits bezahlte Beiträge werden beim Ausscheiden aus dem Verein nicht zurück-
erstattet.

 Änderungen der Bankverbindung sind einem Mitglied des Vereinsvorstandes bzw. 
dem Kassier schriftlich mitzuteilen.

 Gebührenberechnungen wegen Rückbelastungen der Beiträge sind vom Mitglied zu 
tragen. 
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